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Rundschreiben 41/67/2007 
 
 
 
 
Prüfung der persönlichen Eignung gem. § 72 a SGB VIII 
hier: Gebühr für Führungszeugnisse  
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit dem neu eingefügten § 72 a SGB VIII hat der Gesetzgeber zur Verbesserung des Schut-
zes von Kindern und Jugendlichen dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe besondere Pflich-
ten zur Prüfung der persönlichen Eignung von Personen auferlegt, die in der Jugendhilfe be-
schäftigt oder von der Jugendhilfe vermittelt werden.  
 
Der Personenkreis der ehrenamtlich tätigen Personen wird von dieser Vorschrift nicht erfasst. 
Um dem Schutzauftrag gerecht zu werden, sollte diese Regelung jedoch auch für ehrenamt-
lich Tätige gelten, die regelmäßig und in gewisser Intensität (mindestens 5 Stunden in der 
Woche) Kinder und Jugendliche betreuen.  
 
Zur Prüfung der persönlichen Eignung sollen sich die öffentlichen Träger bei der Einstellung 
und während der Tätigkeit in regelmäßigen Abständen ein Führungszeugnis vorlegen lassen.  
Grundsätzlich wird für die Erteilung von Führungszeugnissen gem. § 30, 5 Bundeszentralre-
gistergesetz (§§ 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1,  9 Nr. 3,  2 Abs. 1 JVKostO i. V. mit Nr. 503 des Ge-
bührenverzeichnisses zur JVKostO) eine Gebühr von 13 € erhoben. 
 
Da die Jugendhilfe auf die Mitwirkung ehrenamtlich Tätiger angewiesen ist, die sich unentgelt-
lich oder gering vergütet außerhalb ihrer beruflichen Tätigkeit engagieren, wäre es unange-
bracht, diese mit der Gebühr für das Führungszeugnis zu belasten. 
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Durch eine Anfrage des Amtes für Kinder, Jugend und Familie der Stadt Hennef beim Bun-
desamt für Justiz ist nun die Frage geklärt, ob für die Erteilung von Führungszeugnissen für 
ehrenamtlich Tätige auf die Gebühren verzichtet werden kann.  
 
Das Bundesamt für Justiz hat mit Schreiben vom 13.03.2007 mitgeteilt, dass bei ehrenamtlich 
tätigen Personen aus Billigkeitsgründen von der Erhebung der Kosten für die Erteilung von 
Führungszeugnissen abgesehen wird.   
 
Das Schreiben des Bundesamtes für Justiz füge ich zu Ihrer Kenntnisnahme bei. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
der Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland 
Im Auftrag 
 
 
 
(Hastenrath) 
 
 
 






